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INTEGRATION NACHHALTIGER ENTWICKLUNG 
IN DEN LÄNDERN KÄRNTEN, OBERÖSTERREICH 
UND WIEN 

„Nachhaltige Entwicklung“ soll eine intakte Umwelt, wirtschaftliche 
Prosperität und sozialen Zusammenhalt langfristig sichern. Dies erfordert die 
Ausarbeitung von Strategien, die Überprüfung von Programmen und Projekten 
auf ihre Ausgewogenheit sowie ein geeignetes organisatorisches Umfeld. Diese 
Grundlagen waren in Oberösterreich und Wien in höherem Ausmaß als in 
Kärnten vorhanden; eigenständige Nachhaltigkeitsstrategien bestanden im Mai 
2009 noch nicht. 

Prüfungsziele 

Ziel der Überprüfung war es festzustellen, ob und wie Nachhaltige Entwicklung in die 
Entscheidungsprozesse der überprüften Länder Kärnten, Oberösterreich und Wien 
einbezogen ist. Weiters sollten die organisatorischen Rahmenbedingungen festgestellt 
und auf ihre Tauglichkeit zur Zielerreichung bewertet werden. Zudem sollte der Stand 
der österreichweit in Umsetzung befindlichen Themen Lokale Agenda 21 und Global 
Marshall Plan dargestellt werden. (TZ 1) 

Nachhaltige Entwicklung 

Das Thema Nachhaltige Entwicklung nimmt einen wichtigen Platz auf der internationalen 
und europäischen Agenda ein. (TZ 2) 

Strategisches Umfeld  

In allen drei überprüften Ländern wurden in den vergangenen Jahren Strategien und 
Konzepte erstellt, die eine Nachhaltige Landesentwicklung explizit oder sinngemäß als 
Ziel vorgaben. Eigenständige Nachhaltigkeitsstrategien bestanden im Mai 2009 noch 
nicht. (TZ 4) 

Neue Steuerungsmodelle für öffentliche Verwaltungen würden sich dazu eignen, den 
Übergang zu einer Nachhaltigen Entwicklung zu forcieren. Wesentlich wäre dabei die 
Vereinbarung nachhaltigkeitsrelevanter Wirkungsziele. (TZ 7) 

Indikatoren und Erfolg der Initiativen 

Österreichweit war es in vielen Bereichen noch nicht gelungen, die negativen Trends zu 
brechen (z.B. Ressourcenverbrauch, Flächenversiegelung, Treibhausgase). Auf Ebene 
der überprüften Länder fehlten eigenständige Systeme, um den Fortschritt der 
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Umsetzung Nachhaltiger Entwicklung (z.B. mit Indikatoren) zu messen oder um die 
Auswirkung der bisher gesetzten Maßnahmen zu prüfen. (TZ 5, 14) 

Integration Nachhaltiger Entwicklung in die Verwaltung  

Der Übergang zu einer Nachhaltigen Entwicklung setzt eine grundlegende, alle 
Lebensbereiche umfassende Neuorientierung in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft 
voraus. Diese Veränderung kann nur langfristig und schrittweise erfolgen, ist eine 
Aufgabe der gesamten Landesverwaltung und bedarf der Unterstützung durch die 
politischen Entscheidungsträger. Aufgrund des Querschnittscharakters der Nachhaltigen 
Entwicklung ist eine Koordination der Fachabteilungen erforderlich. In allen drei 
überprüften Ländern waren von der Landesregierung Nachhaltigkeitskoordinatoren 
eingesetzt. Ihre Aufgaben waren nur in Grundzügen und unterschiedlich definiert. Die 
Nachhaltigkeitskoordinatoren übten diese Funktion neben ihren anderen Aufgaben aus. 
(TZ 7)  

Tätigkeit der Nachhaltigkeitskoordinatoren 

Mangels ausreichend konkreter Vorgaben auf Landesebene erstellten die 
Nachhaltigkeitskoordinatoren aller Länder gemeinsam mit dem Bund ein Jobprofil. 
Dieses bildete das aus Sicht der Nachhaltigkeitskoordinatoren sinnvolle Tätigkeitsfeld 
ab, war aber nicht verbindlich. (TZ 8) 

Nachhaltigkeitsprüfung  

Konkrete Prozesse zur Integration Nachhaltiger Entwicklung in die Entscheidungsfindung 
waren in Ansätzen vorhanden (z.B. Lokale Agenda 21–Prozesse in Oberösterreich und 
Wien und das kommunale Beschaffungsprogramm „ÖkoKauf Wien“). Bei der 
Entwicklung von Landesprogrammen und –projekten kamen bislang keine formalisierten 
Nachhaltigkeitsprüfungen zum Einsatz. (TZ 6)  

Organisatorische Einbindung der Nachhaltigkeitskoordinatoren In Kärnten hatte der 
Leiter der Abteilung Umwelt auch die Funktion des Nachhaltigkeitskoordinators inne. Die 
Nachhaltigkeitsagenden nahm der Leiter der Unterabteilung für „Strategische 
Umweltprüfung, Nachhaltigkeit, Projekte“ wahr. Nachhaltigkeitskoordinator in 
Oberösterreich war der Leiter der Oö. Akademie für Umwelt und Natur. Die 
Nachhaltigkeitskoordinatorin in Wien war eine in der Abteilung Umweltschutz für 
„Nachhaltige Entwicklung und internationale Kooperation“ zuständige Bereichsleiterin. 
(TZ 9)  

Die Nachhaltigkeitskoordinatoren hatten keinen oder nur eingeschränkten Zugriff auf 
Projektdatenbanken. Auch zu abteilungsübergreifenden Sitzungen und Gremien mit 
Nachhaltigkeitsrelevanz wurden sie in der Regel nicht zugezogen. Die 
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Nachhaltigkeitskoordinatoren in Oberösterreich und Wien waren etwas besser in 
Programme, Projekte oder Prozesse der anderen Fachabteilungen eingebunden als der 
Nachhaltigkeitskoordinator in Kärnten. (TZ 9) 

Initiativen der Nachhaltigkeitskoordinatoren 

Außer in Kärnten starteten die Nachhaltigkeitskoordinatoren im eigenen 
Verantwortungsbereich zahlreiche Initiativen, Kampagnen und Projekte im Sinne einer 
Nachhaltigen Entwicklung. Dies waren bspw. das Lokale Agenda 21–Programm und 
Bildungsmaßnahmen in Oberösterreich sowie die Programme „ÖkoBusinessPlan Wien“ 
und „ÖkoKauf Wien“ in Wien. (TZ 11)  

Finanzieller Rahmen  

Die budgetären Möglichkeiten der Nachhaltigkeitskoordinatoren stellten sich abhängig 
von ihrer Funktion und organisatorischen Einbindung unterschiedlich dar. Die 
Finanzierung Nachhaltiger Programme, Projekte und Maßnahmen erfolgte überwiegend 
— insb. in Kärnten — durch die verschiedenen Fachabteilungen. (TZ 12) 

Im Jahr 2008 konnten die Nachhaltigkeitskoordinatoren über folgende Mittel verfügen: 
In Kärnten standen dem Nachhaltigkeitskoordinator im Rahmen des Budgets seiner 
Unterabteilung rd. 5.000 EUR für eigene Aktivitäten (Kooperationen und 
Bildungsaktivitäten) zur Verfügung. (TZ 12) 

In Oberösterreich betrug das Budget des Nachhaltigkeitskoordinators rd. 1 Mill. EUR. Es 
beinhaltete vor allem Ausgaben und Förderungen für die Lokalen Agenda 21–Prozesse 
(rd. 620.000 EUR) und des Regionalmanagements für Nachhaltigkeit und Umwelt (rd. 
200.000 EUR). (TZ 12)  

In Wien standen der Nachhaltigkeitskoordinatorin rd. 450.000 EUR an Budget zur 
Verfügung, davon 405.000 EUR für das Programm „ÖkoBusinessPlan Wien“. Außerdem 
hatte sie Einfluss auf die Verwendung von rd. 290.000 EUR aus dem von der 
Umweltschutzabteilung verwalteten Budget für das magistratsübergreifende Programm 
„ÖkoKauf Wien“. (TZ 12) 

Sonstige Initiativen auf Ebene der Länder 

Neben den von den Nachhaltigkeitskoordinatoren gesetzten Aktivitäten bestanden in 
den überprüften Ländern weitere Programme und Initiativen mit 
nachhaltigkeitsrelevanten Inhalten, wie bspw. Aktionen und Maßnahmen zum 
Klimaschutz, zur Erhöhung der Energieeffizienz, zur vermehrten Nutzung erneuerbarer 
Energie und zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrsangebots. (TZ 13) 
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Lokale Agenda 21 

Die Auszeichnung als Lokale Agenda 21–Gemeinde (Verankerung nachhaltigen Denkens 
und Handelns auf lokaler Ebene) erfolgte in den überprüften Ländern unter 
verschiedenen Voraussetzungen. Die Intensität der Prozesse war höchst unterschiedlich. 
In Kärnten fand seit 2004 kein breiter, vom Land unterstützter 
Bürgerbeteiligungsprozess im Sinne einer Lokalen Agenda 21 mehr statt. In 
Oberösterreich und Wien erhielten Gemeinden bzw. Bezirke bei der Durchführung von 
Lokalen Agenda 21–Prozessen sowohl finanzielle als auch organisatorische 
Unterstützung für das Prozessmanagement und für die Projekte. (TZ 15) 

Global Marshall Plan–Initiative 

Die Global Marshall Plan–Initiative setzt sich für ein verbessertes und verbindliches 
globales Rahmenwerk für die Weltwirtschaft und die Durchsetzung der Millenniumsziele 
(Millenium Development Goals) der Vereinten Nationen ein. Die Landtage in 
Oberösterreich und Wien unterstützten diese Initiative. In Kärnten fanden keine 
speziellen, auf die Unterstützung der Global Marshall Plan–Initiative ausgerichteten 
Aktivitäten statt. Ein auf dem Beschluss des oberösterreichischen Landtages 
basierendes Aktionsprogramm wurde bereits weitgehend umgesetzt. Wien führte 
Schulungen und Exkursionen für die Mitarbeiter der Vereinten Nationen (UNO) durch 
und informierte sie regelmäßig über die Umweltaktivitäten der Stadt Wien. (TZ 16)  

Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

Kärnten, Oberösterreich, Wien  

(1) Es sollte Teil der Nachhaltigkeitsstrategien auf Länderebene sein, im Zuge der 
Festlegung der Ziele und der erwünschten Wirkungen auch ein passendes 
Indikatorensystem festzulegen. (TZ 5)  

(2) Zur Bewältigung der Probleme sollten die Aktivitäten zur Umsetzung Nachhaltiger 
Entwicklung ausgeweitet werden. (TZ 14) 

(3) Die Einbindung der Nachhaltigkeitskoordinatoren sollte für alle Programme und 
Projekte angestrebt werden, bei denen Trends und/oder Ergebnisse, die einer 
Nachhaltigen Entwicklung entgegenlaufen, zu erwarten sind. (TZ 7)  

(4) Die Aufgaben der Nachhaltigkeitskoordinatoren sollte auf Grundlage der im Jobprofil 
angeführten Aufgabenbereiche definiert und in den Geschäftsordnungen der Ämter der 
Landesregierung festgeschrieben werden. (TZ 8) 
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(5) Um mittel– und langfristig wirkende Programme so zu gestalten, dass sie möglichst 
effektiv zur Nachhaltigen Entwicklung beitragen, sollten Nachhaltigkeitsprüfungen 
durchgeführt werden. (TZ 6) 

(6) Die gewählte organisatorische Einbindung sollte dem Nachhaltigkeitskoordinator vor 
allem einen breiten Zugang zu den Entscheidungsprozessen der Verwaltung 
ermöglichen. Die Einbindung in den relevanten Informationsfluss auf Verwaltungsebene 
sollte jedenfalls durch Zugriff auf die Projektdatenbanken und durch Zugang zu 
abteilungsübergreifenden Sitzungen verbessert werden. (TZ 9) 

(7) Da die Durchführung und Betreuung der Initiativen nicht zu den Hauptaufgaben der 
Nachhaltigkeitskoordinatoren zählt, sollten diese Aufgaben sobald wie möglich an die 
zuständigen Akteure übergeben werden. (TZ 11) 

(8) Die Nachhaltigkeitskoordinatoren sollten mit einem Budget ausgestattet werden, das 
eine sachgerechte Erfüllung ihrer Aufgaben hinsichtlich Koordination, Schulung, 
Prozessbegleitung etc. ermöglicht. (TZ 12) 

(9) Grundsätzliche Bekenntnisse zur Global Marshall Plan–Initiative wären in konkrete 
Ziele und Projekte umzusetzen. Die Unterstützung der Global Marshall Plan–Initiative 
sollte über die klassische Entwicklungszusammenarbeit hinausgehen und regionale 
Aktivitäten um die globale Dimension erweitern. (TZ 16) 

(10) Aus Gründen der Bürgernähe und besseren Akzeptanz sollten auch auf Ebene der 
Länder unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen Prozesse zur Erarbeitung 
eigener Nachhaltigkeitsstrategien gestartet werden. (TZ 4)  

Kärnten 

(11) Es sollten entsprechende Leitprogramme zur Integration Nachhaltiger Entwicklung 
(z.B. Aktionsprogramme zur Umsetzung der Energieleitlinien und der Klimaschutzziele) 
etabliert werden. (TZ 9, 11)  

(12) Im Rahmen der Lokalen Agenda 21 sollte das Land einen entsprechenden 
Bürgerbeteiligungsprozess wieder aufnehmen. (TZ 15) 

Oberösterreich 

(13) Hinsichtlich der auf Lokale Agenda 21–Prozesse aufbauenden Projekte sollten die 
Netzwerke und Kommunikationsplattformen ausgebaut werden, um einen Austausch 
von Erfahrungen und Know–how auf Ebene der Gemeinden zu fördern. (TZ 15)  
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UMSETZUNG DER EU–DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE IN DER 
ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG  

Bei der Umsetzung der EU–Dienstleistungsrichtlinie traten Verzögerungen und 
Abstimmungsschwierigkeiten auf, die auch durch den Projektumfang bedingt 
waren. Bund und Länder konnten keine Übereinkunft zur Vermeidung von 
Parallelentwicklungen bei der IT–Umsetzung erzielen.  

Der Interpretationsspielraum der Richtlinie stellte eine besondere 
Herausforderung für eine eindeutige Beurteilung der Rechtslage dar.  

Prüfungsziel 

Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurteilung der in Österreich gesetzten 
rechtlichen, organisatorischen und informationstechnologischen Maßnahmen zur 
Vorbereitung der Umsetzung der EU–Dienstleistungsrichtlinie. (TZ 1) 

Gegenstand der EU–Dienstleistungsrichtlinie 

Die EU–Dienstleistungsrichtlinie (DL–RL) wurde von der EU Ende 2006 beschlossen, um 
den Abbau bürokratischer Hemmnisse bei der Erbringung grenzüberschreitender 
Dienstleistungen und bei Niederlassungen von Dienstleistungserbringern in einem 
anderen Mitgliedstaat zu bewirken. Dafür sieht die DL–RL die Einrichtung von so 
genannten einheitlichen Ansprechpartnern vor, die eine One–Stop–Shop–Funktion für 
die Abwicklung von Verfahren und Formalitäten erfüllen sollen. Die Mitgliedstaaten 
waren verpflichtet, die DL–RL bis Ende 2009 umzusetzen. (TZ 2) 

Umsetzung in Österreich; Koordination und Projektsteuerung 

Zur Umsetzung der DL–RL waren umfangreiche rechtliche, organisatorische und 
informationstechnologische Maßnahmen zu setzen. Die DL–RL regelt diese Maßnahmen 
nicht im Detail und lässt auch rechtliche Fragen offen (z.B. hinsichtlich ihrer Anwendung 
auf bestimmte Rechtsgebiete). (TZ 3) 

In Österreich haben Bund, Länder und Gemeinden die DL–RL in ihrem jeweiligen 
Bereich umzusetzen. Mit Ministerratsbeschluss vom März 2008 wurde dem damaligen 
BMWA (nunmehr BMWFJ; im Folgenden generell als BMWFJ bezeichnet) die 
Gesamtkoordination für die Umsetzung der DL–RL übertragen. An der 
Umsetzungsvorbereitung waren mehrere Arbeitsgruppen beteiligt. Zur Koordination und 
zum Informationsaustausch richtete das BMWFJ eine Arbeitsgruppe von 
Umsetzungsbeauftragten des Bundes, der Länder und der Sozialpartner ein. Das BMWFJ 
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hatte dabei keine Handhabe, verbindliche Beschlüsse oder Maßnahmen aller Beteiligten 
zu erwirken, gab jedoch Fristen vor und brachte inhaltliche Vorschläge ein. (TZ 4)  

Die zur Projektsteuerung eingesetzten Instrumente waren nicht ausreichend. Ein 
„Multiprojektmanagement“ für eine Gesamtsteuerung aller im Zusammenhang mit der 
DL–RL stehenden Projekte fehlte. Das BMWFJ war zwar in den meisten mit der 
Umsetzung befassten Arbeitsgruppen vertreten, für das Gesamtprojekt lagen aber keine 
aktualisierten Projektpläne, Terminevidenzen oder Übersichten über die Aktivitäten der 
beteiligten Gruppen vor. (TZ 5)  

Rechtliche Maßnahmen 

Die Gebietskörperschaften hatten ihre jeweiligen Rechtsnormen in eigener 
Verantwortung auf die Vereinbarkeit mit der DL–RL zu überprüfen (Normenscreening). 
Alle rechtlichen Bestimmungen, die der DL–RL nicht entsprachen, waren anzupassen. 
Anforderungen und Genehmigungsregelungen für die Aufnahme und Ausübung von 
Dienstleistungen waren bis Ende 2009 an die Europäische Kommission zu berichten. Zur 
wissenschaftlichen Absicherung des Normenscreenings und der Berichterstattung 
beauftragte das BMWFJ die Universität Salzburg mit einer Studie und stellte sie den 
betroffenen Bundesministerien und den Ländern zur Verfügung. (TZ 8 bis 10)  

Die Länder wickelten das Normenscreening zweckmäßig ab. Die gesamtstaatliche 
Koordination zwischen den Gebietskörperschaften war jedoch nicht ausreichend; dafür 
vorgegebene Termine wurden von Bund, Ländern und Gemeinden nicht eingehalten. 
(TZ 8)  

Zur Umsetzung jener Elemente der DL–RL, die für alle Gebietskörperschaften 
gleichermaßen anwendbar sein sollen, wurde ein Dienstleistungsgesetz des Bundes 
erarbeitet, für das eine Verfassungsbestimmung mit Zustimmungsrecht des Bundesrats 
(Kompetenzdeckungsklausel) erforderlich war. Die entsprechende Regierungsvorlage 
wurde später als geplant im Juli 2009 vom Ministerrat beschlossen. Die 
parlamentarische Beschlussfassung konnte bis Ende 2009 nicht abgeschlossen werden. 
Dadurch war auch der rechtzeitige Abschluss aller weiteren erforderlichen 
Rechtsanpassungen beeinträchtigt. (TZ 6, 7) 
 

Einheitlicher Ansprechpartner 

Die Mitgliedstaaten hatten bis Ende 2009 einheitliche Ansprechpartner (EAP) 
einzurichten, über die ein Dienstleistungserbringer sämtliche Verfahren und 
Formalitäten, die zur Aufahme von Dienstleistungen erforderlich sind, aus der Ferne und 
elektronisch leicht abwickeln kann. (TZ 11)  
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In Österreich wurden die EAP bei den Ämtern der Landesregierungen eingerichtet. Ihre 
Aufgabe war auch die Bereitstellung von Informationen für Dienstleistungserbringer und 
–empfänger, wobei die DL–RL eine taxative Aufzählung von Mindestinformationen 
enthält. Nach dem DLG–Entwurf haben die Bundesminister oder Landesregierungen 
dem EAP dafür die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Die jeweils 
zuständige Gebietskörperschaft haftet für Falschinformationen. (TZ 12)  

Projektpläne und Vorkehrungen zur Personalausstattung lagen in den drei überprüften 
Ländern vor. Die Länder stimmten sich in einer eigens eingerichteten EAP–
Arbeitsgruppe ab, mit dem Bund gab es diesbezüglich aber nur einen eingeschränkten 
Informationsaustausch. Der Zuständigkeitsbereich der EAP, der innerstaatlich zunächst 
auch auf nicht der DL–RL unterliegende Materien ausgedehnt werden sollte, wurde 
zuletzt wieder eingeschränkt. (TZ 13) 

Verfahrensbeschreibungen 

Bund und Länder verfassten im Rahmen des Normenscreenings Listen und 
Beschreibungen der dienstleistungsrichtlinienrelevanten Verfahren. Die Abstimmung 
zwischen Bund und Ländern zu einigen von den EAP bereit zu stellenden Informationen 
war jedoch nicht ausreichend. Insbesondere zu Rechtsbehelfen, Registern und 
Verfahren von Kammern hatte das für die Projektkoordination verantwortliche BMWFJ 
bis Anfang September 2009 keinen Überblick über den Umsetzungsstand. Die 
Beschreibung der dienstleistungsrichtlinienrelevanten Verwaltungsverfahren war sowohl 
auf Bundes– als auch auf Landesebene noch nicht abgeschlossen. Es war teilweise noch 
nicht geklärt, wie die Aktualität insbesondere der Verfahrensbeschreibungen des Bundes 
gewährleistet werden sollte. (TZ 14, 15) 

Umsetzung der IT–Unterstützung 

Das BKA übernahm die Koordination der österreichischen IT–Umsetzung, die im 
Rahmen einer gebietskörperschaftenübergreifenden IT– Projektgruppe erfolgte. (TZ 19) 

Es kam zu Projektverzögerungen. Das BKA konnte sich mit den Ländern auf keine 
gemeinsame Vorgangsweise zur IT–Umsetzung der DL–RL einigen. Die Länder richteten 
neun Internet–Portale ein. Das BKA entwickelte zu den 19 am häufigsten erwarteten 
Berufen als Zusatzangebot zu den EAP einen so genannten Dienstleistungsassistenten, 
dessen Nutzung nicht gesichert war. (TZ 17 bis 21)  

Der Dienstleistungsassistent sollte den Dienstleistungserbringer mittels eines 
elektronischen Frage– und Antwortsystems direkt zu den für ihn relevanten 
berufsbildbezogenen Informationen bzw. Verfahren leiten und von dort auf das 
elektronische Informationsangebot des regional zuständigen EAP weiterverweisen. 
(TZ 17) 
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Für 2010 war die Integration des Dienstleistungsassistenten in das noch zu schaffende 
Unternehmensserviceportal geplant, das ebenfalls Inforationen und 
Verfahrensabwicklungen für Unternehmen anbieten soll. Parallelentwicklungen zu den 
EAP–Portalen der Länder waren nicht auszuschließen. (TZ 21) 

Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:  

BKA, BMWFJ, Länder Oberösterreich, Steiermark und Wien 

(1) Bei Durchführung ähnlich komplexer, Gebietskörperschaften übergreifender Projekte 
sollten künftig die Verantwortlichkeiten schon bei Projektstart verbindlich festgelegt und 
Vorkehrungen zu einem koordinierten Vorgehen getroffen werden. So könnte z.B. ein 
Bund–Länder–Gremium die erforderlichen Maßnahmen abstimmen und deren 
Umsetzung vorbereiten. Für Meinungsverschiedenheiten sollten 
Entscheidungsmechanismen bereits im Vorhinein definiert werden. (TZ 4)  

(2) Beim Aufbau der Portale der so genannten einheitlichen Ansprechpartner (EAP–
Portale) und des Unternehmensserviceportals sollten Bund und Länder zur Vermeidung 
kostenintensiver Parallelentwicklungen eine Übereinkunft für eine abgestimmte 
Vorgangsweise erzielen. (TZ 21) 

BKA, Länder Oberösterreich, Steiermark und Wien 

(3) Bei der Gestaltung des nationalen Portals wäre der Dienstleistungsassistent zu 
berücksichtigen. (TZ 17) 

(4) Gemeinsam sollte festgelegt werden, ob und wie künftig die berufsbildbezogene 
Struktur des Dienstleistungsassistenten in die IT–Informationsportale miteinbezogen 
werden kann. (TZ 18) 

(5) Nach Abschluss der projektierten Umsetzung sollte evaluiert werden, ob die 
Umsetzung der elektronischen Leistungskataloge (ELKAT) in Form des ELKAT–Konzepts 
in den Ländern und im Bund vereinheitlicht werden kann, um künftig ein 
Zusammenwirken der Portale zu vereinfachen und den elektronischen Datenaustausch 
zu verbessern. (TZ 20)  
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Länder Oberösterreich, Steiermark und Wien 

(6) Die von den einheitlichen Ansprechpartnern (EAP) bereitgestellten Informationen 
sollten zur Verbesserung des Informationsservices auf vom Anwendungsbereich der EU–
Dienstleistungsrichtlinie (DL–RL) ausgenommene Materien sowie auf Zweifelsfälle 
ausgedehnt werden, um eine möglichst vollständige Umsetzung der DL–RL zu 
gewährleisten. (TZ 12) (7) Zum Ausschluss von Haftungsansprüchen sollte die 
Aktualisierung der Informationen insb. bei Änderungen von Rechtsvorschriften 
sichergestellt werden. (TZ 12)  

(8) Wegen des noch unsicheren Ausmaßes der Inanspruchnahme der EAP sollten deren 
Personalressourcen mehrmals evaluiert werden. Werbung für den EAP als zentrale 
Ansprechperson sollte eine raschere Inanspruchnahme unterstützen und österreichweit 
abgestimmt erfolgen. (TZ 13)  

(9) Die Gliederung der Verfahrensinformationen auf den EAP–Portalen sollte darauf 
überprüft werden, welche weiteren Strukturierungsmerkmale und Suchmöglichkeiten 
auf Basis der ersten Erfahrungen über Rückmeldungen der Nutzer und die 
Nutzungshäufigkeit zweckmäßig sind. (TZ 18)  

BKA und BMWFJ 

(10) Bei Gesetzgebungsschritten von Bund und Ländern sollte die legistische Vorlage 
künftig so rechtzeitig vorbereitet werden, dass den gesetzgebenden Körperschaften 
ausreichend Zeit für die Beschlussfassungen bleibt. (TZ 7)  

(11) Ein kurzfristiges Abgehen von bereits akkordierten Regelungen, wie bei der 
Streichung der Allzuständigkeit der EAP, sollte durch eine zeitgerechte Abstimmung 
möglichst vermieden werden. (TZ 13) 

BMWFJ 

(12) Bei derart umfangreichen und schwierig zu koordinierenden Projekten wie der 
Umsetzung der DL–RL sollte die Projektsteuerung und –abwicklung dokumentiert und 
mit entsprechenden Instrumenten unterstützt werden. Dies schließt u.a. Projektaufträge 
mit konkreten Verantwortlichkeiten und Fristen, Projektpläne sowie laufend aktualisierte 
Übersichten über den Projektablauf und die Aktivitäten aller befassten Arbeitsgruppen 
mit Terminevidenzen ein. (TZ 5) 

(13) Die Vorgangsweise der Verfahrensaktualisierung auf Bundesebene sollte rasch 
geklärt werden, um eine aktuelle und fehlerfreie Informationsbereitstellung an die EAP 
zu gewährleisten. (TZ 15) 
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Land Wien 

(14) Die Überwachung der Aktualität von Verfahrensbeschreibungen sollte wie in den 
Ländern Oberösterreich und der Steiermark von der jeweiligen Fachabteilung 
wahrgenommen werden. (TZ 15) 
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ALLGEMEINES KRANKENHAUS DER STADT WIEN 
– UNIVERSITÄTSKLINIKEN MIT DEM 
SCHWERPUNKT KLINISCHES INSTITUT FÜR 
PATHOLOGIE; FOLLOW–UP–ÜBERPRÜFUNG 

Die Stadt Wien kam dem überwiegenden Teil der Empfehlungen des RH zum 
Institut für Pathologie nach, die er im Jahr 2006 veröffentlicht hatte. Die 
Umsetzung des noch ausständigen Pathologie–Informationssystems am 
Klinischen Institut für Pathologie des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt 
Wien – Universitätskliniken war für das Jahr 2010 geplant.  

Prüfungsziel 

Ziel der Follow–up–Überprüfung des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien – 
Universitätskliniken (AKH Wien) mit dem Schwerpunkt Klinisches Institut für Pathologie 
war, die Umsetzung von Empfehlungen zu beurteilen, die der RH bei einer 
vorangegangenen Gebarungsüberprüfung abgegeben und deren Umsetzung die Stadt 
Wien zugesagt hatte. (TZ 1)  

Verrechnung externer Einsendungen 

Gemäß der Empfehlung des RH erstellte das Klinische Institut für Pathologie (Institut) 
des AKH Wien klare Verrechnungsanweisungen, um eine lückenlose und 
ordnungsgemäße Verrechnung und Dokumentation von Leistungen bei externen 
Einsendungen sicherzustellen. Weiters unterzog das Institut die Verrechnung externer 
Einsendungen weiteren Kontrollen. (TZ 7) 

Aktualisierung des Tarifkatalogs betreffend pathologische Leistungen und Überprüfung 
der Verrechnung Die Stadt Wien kam auch der Empfehlung des RH nach, Tarife für die 
Verrechnung von pathologischen Leistungen im Tarifkatalog der Wiener Städtischen 
Krankenanstalten zu aktualisieren sowie die Verrechnungen von Leistungen gegenüber 
externen Einsendern zu überprüfen und gegebenenfalls Nachverrechnungen zu 
veranlassen. (TZ 8)  

Aufarbeitung offener Obduktionsbefunde und zeitnahe Erledigung Das Institut arbeitete 
unerledigte Obduktionsbefunde auf und führte ein entsprechendes Kontrollsystem für 
eine zeitnahe Erledigung von Obduktionsbefunden ein; damit setzte es die Empfehlung 
des RH um. (TZ 5) 
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Bereitstellung von Krankengeschichten bei Obduktionen 

Die Stadt Wien kam der Empfehlung des RH nach, für die Durchführung von 
Obduktionen eine lückenlose Bereitstellung der (vollständigen) Krankengeschichten an 
das Institut stärker als bisher zu forcieren. (TZ 6)  

Dokumentation und Analyse von Leistungsdaten 

Der Empfehlung des RH folgend, Leistungsdaten systematisch zu dokumentieren und zu 
analysieren, setzte das Institut erste Schritte und erfasste Leistungsdaten am Institut — 
vorerst noch bereichsweise organisiert — IT–unterstützt. Auch darauf basierende 
Analysen von Leistungsdaten nahm es vor. Die vollständige Umsetzung der Empfehlung 
des RH war mit der Implementierung eines Allgemeinen 
Krankenhausinformationssystems und eines damit verbundenen Pathologie–
Informationssystems geplant. Die Implementierung dieser Systeme war für das Jahr 
2010 vorgesehen. (TZ 3)  

Evaluierung des Personaleinsatzes  

Die Empfehlung des RH, den Personaleinsatz des Instituts zu evaluieren und als Basis 
dafür Leistungskennzahlen heranzuziehen, die IT–unterstützt für die vom Institut zu 
erbringenden Untersuchungsleistungen zu ermitteln wären, setzte die Stadt Wien 
teilweise, nämlich für den von ihr bereitgestellten medizinisch–technischen Dienst, um. 
Hinsichtlich des von der Medizinischen Universität Wien bereitzustellenden ärztlichen 
Personals wurde der Empfehlung des RH nicht gefolgt. (TZ 4)  

Implementierung eines Pathologie–Informationssystems 

Die vom RH seinerzeit empfohlene Implementierung des Pathologie–
Informationssystems setzte die Stadt Wien nicht um. (TZ 2)  
 

Der RH hob die nachfolgenden Empfehlungen hervor.  

(1) Die für 2010 geplante Implementierung des Pathologie–Informationssystems wäre 
zügig zu realisieren. (TZ 2)  

(2) Eine systematische Dokumentation und Analyse von Leistungsdaten wäre im 
Rahmen des zu implementierenden Allgemeinen Krankenhaus–Informationssystems und 
Pathologie–Informationssystems umzusetzen. (TZ 3)  
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(3) IT–unterstützt ermittelte Leistungskennzahlen der am Institut durchgeführten 
Untersuchungsleistungen wären auch für die Personalplanung des ärztlichen Personals 
bereitzustellen. Auf dieser Basis sollte eine künftige Evaluierung des Personals im 
Rahmen der zwischen der Stadt Wien und dem Bund akkordierten Personalbedarfs– und 
Einsatzplanung aufbauen. (TZ 4) 

(4) Die im Rahmen des Allgemeinen Krankenhaus–Informationssystems bzw. 
Pathologie–Informationssystems geplante IT–gestützte Lösung zur Sicherstellung einer 
lückenlosen und ordnungsgemäßen Verrechnung und Dokumentation von Leistungen bei 
externen Einsendungen wäre rasch zu realisieren. (TZ 7)  

 


